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Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Gäste, wir erleben jetzt wieder ein 
Beispiel, wie die AfD mit Ängsten spielt, 

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Haben Sie wenigstens welche?)

an einer Lösung überhaupt nicht interessiert ist, weil dann ja die Ängste weg sind, und hier
anmaßend für sich in Anspruch nimmt, für alle Menschen in diesem Land zu reden und ein
Alleinvertretungsanspruch zu formulieren. 

(Unruhe AfD) 

Wir hatten das gestern schon mal. Ich muss mich zu gestern schon mal korrigieren, da 
habe ich der CDU vorgehalten, dass sie Rechtsnachfolger einer Partei ist, die 1989 zu 
Recht untergegangen ist. Aber Sie machen nichts anderes. Damals war das auch so, dass
eine Partei für sich in Anspruch genommen hat, ausschließlich für das Gute zuständig zu 
sein. Und das machen Sie jetzt hier wieder. 

(Unruhe AfD) 

Meine Damen und Herren, seit über 20 Jahren beschäftigen wir uns hier im Thüringer 
Landtag mit dieser Problematik der Kommunalabgaben. Es ist ein sehr komplizierter 
Prozess, der eben nicht nur allein vom Gesetzgeber bestimmt wird, sondern auch von der 
Rechtsprechung. Wir als Koalition haben uns in den letzten zwei Jahren intensiv mit den 
unterschiedlichsten Modellen beschäftigt, wie wir die unbestrittenen Probleme, die wir in 
den Kommunen in diesem Zusammenhang vorfinden, einer Lösung zuführen können. Wir 
mussten da auch zur Kenntnis nehmen, dass uns natürlich der lange Zeitraum, der vorher 
da war, mehr diese Abgaben erhoben wurden, 

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Nein. Sie haben keine Ahnung von der Verfassung!) 

immer mehr Hürden aufbaut, denn diese Praxis der Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen seit 1991 können wir natürlich im Jahr 2017 nicht einfach 
ausblenden. Dazu werde ich noch mal kommen. 

(Unruhe CDU) 

Die CDU hat vor 12 Jahren versucht, das Problem Wasser und Abwasser zu lösen. Es ist 
auch Sicht der Bürger eine Lösung eingetreten, aber natürlich zu einem hohen Preis, was 
den Landeshaushalt betrifft. Wir mussten auch berücksichtigen, dass wir gesagt haben, 
das wollen wir nicht wiederholen. Es ist aus unserer Sicht ein verantwortungsloses 
Handeln, ein Problem dahingehend zu lösen, dass ich einfach eine andere föderale Ebene
mit den Kosten, die dadurch entstehen, belaste. 
Die Linke hat es sich nicht ganz so einfach gemacht in Oppositionszeiten. Sie hat 



Lösungen aufgezeigt, die dazu führen, dass ein Interessenausgleich zwischen den 
Beitragspflichtigen, den Kommunen und dem Land auf den Weg gebracht wird mit diesem 
Modell der Infrastrukturabgabe. Wir konnten uns politisch nicht durchsetzen, weil auch dort
wieder verfassungsrechtliche Probleme benannt wurden, zum Beispiel die Frage, ob diese
Infrastrukturabgabe eine steuerrechtähnliche Abgabe ist, weil dann wäre der Bund 
zuständig. Ist sie eine verbrauchsabhängige Abgabe, dann wären wir als Land zuständig. 
Dieser Streit konnte nicht aufgeklärt werden, auch heute noch nicht. Da streiten sich die 
Juristen. Es konnte deshalb keine Einigung realisiert oder umgesetzt werden. 

Inzwischen haben wir zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu diesen 
Fragen. Eine von 2013 zu Bayern, die hier im Landtag 2014 umgesetzt wurde in einer Art 
und Weise, die ich persönlich immer noch für sehr problematisch erachte. Ich darf daran 
erinnern, das Bundesverfassungsgericht hat zu einem Fall in Bayern gesagt, eine 
zwölfjährige Rückwirkung ist verfassungsrechtlich problematisch. Wir haben hier deshalb –
die damalige große Koalition hat eine Begrenzung auf 12 Jahre vorgesehen, allerdings 
erst ab dem Jahr 2021. Das ist eine sehr freie Interpretation eines Urteils eines 
Bundesverfassungsgerichts. Wir haben kein Verfahren anhängig. Ich weiß nicht, ob ein 
Verfahren in Thüringen, das gegen diese Regelung gerichtet ist, vor dem 
Verfassungsgericht Bestand hätte, denn – wie gesagt – zum Schluss haben wir bis 2021 
eine dreißigjährige sogenannte Rückwirkung und dann erst wieder würde diese 
zwölfjährige Begrenzung, die Rückwirkung greifen. 

Und wir haben eine Entscheidung zu Brandenburg aus dem Jahr 2015, die ganze 
interessante Ansätze beinhaltet, was die Begründung betrifft. Zum ersten Mal hat das 
Bundesverfassungsgericht gesagt, dass die sehr abstrakte Debatte, ob es sich hier um 
eine echte oder unechte Rückwirkung handelt, immer aus der Sicht des Bürgers zu 
beantworten ist. Nach der technischen Fertigstellung einer Einrichtung ist aus Sicht des 
Bürgers immer eine Rückwirkung gegeben, unabhängig davon, ob sie juristisch betrachtet 
unecht oder echt ist. Wir haben hier in Thüringen die meisten Fälle der sogenannten 
unechten Rückwirkung. Für die Zuschauer: Unechte Rückwirkung – die Maßnahme ist 
zwar technisch abgeschlossen, aber weil noch keine Satzung vorlag, ist die Beitragspflicht
formal-rechtlich noch gar nicht entstanden. Deshalb sprechen die Juristen hier von einer 
unechten und nicht von einer echten Rückwirkung. Da hat das Bundesverfassungsgericht 
gesagt, dass diese Debatte abstrakt ist und immer aus Sicht des Bürgers zu beantworten 
sein muss. Das spricht natürlich auch alles dafür, in Thüringen über diese Begrenzung der 
Rückwirkung nachzudenken. Die Landesregierung hat im Auftrag der Koalition dazu einen 
Gesetzentwurf vorgelegt. Warum es dazu jetzt zu einem Änderungsantrag kommt, darauf 
werde ich noch mal eingehen. 

Ich will aber noch mal sagen, dass es dabei bleibt: Die Straßenausbaubeiträge sind nach 
meiner persönlichen Überzeugung im 21. Jahrhundert kein geeignetes Instrument mehr. 
Diese wurde im Übrigen nicht im 18., sondern Ende des 19. Jahrhunderts in Preußen 
eingeführt – das macht es nicht besser, damit kann ich die Probleme des 21. Jahrhunderts
nicht klären. Wir haben in der Bundesrepublik eine sehr differenzierte Rechtslage – das ist
ja Landesrecht. Wir haben einige Bundesländer, die haben diese Straßenausbaubeiträge 
gesetzlich abgeschafft, Baden-Württemberg schon 1997, in Berlin 2012 – übrigens unter 
Beteiligung der CDU –, dort wurden sie erst 2006 eingeführt. Inzwischen hat sie auch 
Hamburg abgeschafft, in Bremen gab es sie noch nicht. Niedersachsen hat es jetzt ins 
Ermessen der Gemeinden gestellt. Im Saarland und in Sachsen ist es schon seit längerer 
Zeit im Ermessen der Gemeinde. Und in Thüringen, aber auch in Bayern, gibt es die 
schärfsten Regelungen zur Erhebung der Kommunalabgaben. In Bayern gibt es zumindest
noch ein Ermessen, was die Höhe betrifft, in Thüringen nicht mal, was die Höhe betrifft. 



Dort müssen die Gemeinden das für alle Ausbaumaßnahmen rückwirkend bis in das Jahr 
1991 erheben und das auch noch in einer gewissen Höhe. 

Also insofern ist es richtig, dass wir uns damit beschäftigen und das hat die Koalition 
gemacht. Das, was die AfD hier vorgelegt hat, ist wie gesagt reiner – man muss es so 
sagen – Populismus, weil dieser Gesetzentwurf weder den Bürgern etwas nützt, weil aus 
Sicht des Bürgers zum Teil sogar Regelungen zur jetzigen Gesetzeslage verschlechtert 
werden, noch nützt er den Kommunen und dem Land schon gar nicht, weil auch das Land 
möglicherweise hier mit im Boot ist, wenn es um die Finanzierung von 
Straßenmaßnahmen geht. Der Gesetzentwurf missachtet verfassungsrechtliche Vorgaben,
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und bietet auch für das Problem der möglichen 
sozialen Ungerechtigkeit, dass ihn nämlich der eine Teil der Bürger bezahlt, der andere 
nicht, keine entsprechende Lösung an. 

Ich will das an einem Beispiel machen: Sie wollen eine Stundungsoption einführen, als 
Kannvorschrift, während wir jetzt im Gesetz einen Rechtsanspruch auf Stundung haben, 
und zwar unabhängig von der Billigkeit, also unabhängig von der tatsächlichen eigenen 
Einkommens- und Vermögenssituation. In § 7 b Abs. 1 ist der Rechtsanspruch auf 
Stundung definiert. Dazu gibt es sogar seit 2004 Zinsbeihilfe, dass war damals auch eine 
sehr kluge Entscheidung der CDU, das muss man sagen, weil sie sehr viele soziale 
Ängste bei den Bürgern genommen hat, 

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Hättest du das mal im Wahlkampf gesagt!)

das gestehe ich zu. Also eine sehr wirksame Maßnahme und, wie gesagt, hinter dem 
sollten wir niemals zurückbleiben. Das will aber die AfD, sie will dahinter zurückbleiben. 
Man kann es verbessern, aber zurückbleiben, bitte schön, nicht. 

(Beifall Abg. Mohring, CDU)

(Unruhe AfD)

Im Übrigen ist die Kopplung der Beitragserhebung an den Verkehrswert nach ständiger 
Rechtsprechung – nicht nur der Verwaltungs- sondern auch der Verfassungsgerichte – 
unzulässig. Es geht bei der Beitragserhebung eben tatsächlich nicht um den Verkehrswert,
also um den Wert, sondern es geht um den Gebrauchswert. Und da kann ich nur mal 
empfehlen, sich mit Marx zu beschäftigen. Der hat sich umfassend mit dieser 
Auseinandersetzung und dem Unterschied zwischen Gebrauchswert und Wert beschäftigt.
Das ist wirklich empfehlenswert. Nächstes Jahr wird der Marx 200 Jahre, das können Sie 
also machen. 

(Zwischenruf Abg. Brandner, AfD: Marx ist tot!)

Ich will Ihnen das hier zeigen: Dieser Kuli hat einen Gebrauchswert, damit kann ich 
schreiben. Welchen Wert der Kuli hat, ist unter anderem davon abhängig, wer ihn in der 
Hand hatte. So ähnlich ist es natürlich mit dem Gebrauchswert einer Immobilie und dem 
Wert. Der Wert ist vom Markt abhängig, während der Gebrauchswert die bauliche Nutzung
oder die wirtschaftliche Nutzung ist, entweder Erhalt oder eben, dass die Nutzung 
überhaupt zustande kommt. Und das ist eben entschieden und sie stellen jetzt wieder auf 
den Wert ab und reden den Leuten immer ein, als würde es um die Wertfrage gehen. Ich 
wäre ja auf ihrer Seite, wenn es so wäre, aber wir können doch die Rechtsprechung nicht 
ausblenden und das jetzt sozusagen entsprechend völlig auf den Kopf stellen. 



(Unruhe AfD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber im Gegenteil zu Ihnen hat die Koalition jetzt
eine Lösung gefunden, die tatsächlich zu einer Entlastung führt von der Beitragspflicht und
vor allen Dingen einen Interessenausgleich zwischen Kommunen und Land auch 
berücksichtigt und entsprechend herstellt. Ursprünglich hat die Landesregierung eine 
Stichtagsregelung vorgeschlagen, 2006, ein Ermessen zu schaffen, also alles was vor 
2006 ist hätten Gemeinden entweder auf die Erhebung verzichten können oder sogar 
vereinnahmte Beiträge zurückerstatten können. Die Gemeinden hätten dabei 
leistungsfähig sein müssen und hätten niemals Bedarfszuweisungen empfangen dürfen. 
Nach unserer Berechnung hätten etwa zwei Drittel der Gemeinden diese Regelung 
überhaupt in Anspruch nehmen können. Es wären aber nur Fälle betroffen vor 2006. Das 
heißt, für Maßnahmen ab 2007 wäre die jetzige Rechtslage fortgeschrieben worden. Das 
heißt, für alle Maßnahmen ab 2007 hätten alle Gemeinden erheben müssen und auch 
noch in einer vorgegebenen Höhe. Die im Gesetz enthaltenen Ausnahmetatbestände, was
die Reduzierung der Höhe betrifft oder den Verzicht, die ja 2011 ins Gesetz aufgenommen 
wurden durch CDU und SPD, haben sich in der kommunalen Praxis als völlig wirkungslos 
erwiesen. Es gibt nicht einen Fall, wo eine Gemeinde das in Anspruch nehmen konnte,

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Ihre Vorschläge zur vollkommenen Abschaffung haben 
sich als wirkungslos erwiesen! Das ist die Wahrheit!)

unter anderem weil beim Verzicht immer die Kopplung an den Einnahmegrundsätzen der 
Kommunalordnung vorhanden war – daran ist es gescheitert – und bei der Absenkung, 
weil Sie dort eine Hürde eingebaut haben, eine formale Verschuldungsgrenze von 
150 Euro pro Einwohner, wo Sie genau wissen, dass die Verschuldung einer Gemeinde 
kein Ausdruck von Leistungsfähigkeit ist. Deshalb kam das nicht zur Anwendung. Das 
hätten wir alles nicht geändert, sondern wir hätten nur vor 2006 ein Ermessen eröffnet für 
zwei Drittel der Gemeinden. Ab 2007 wäre alles geblieben. Jetzt hatten wir die Anhörung 
dazu und mussten zur Kenntnis nehmen, dass natürlich jede Stichtagsregelung sowohl 
verfassungsrechtlich als auch aus dem Grundsatz der Gerechtigkeit umstritten ist, denn es
wird möglicherweise zweierlei Recht in einer Gemeinde geschaffen und ich behandle 
Beitragspflichtige unterschiedlich, denn es liegt nicht im Ermessen der Beitragspflichtigen, 
ob die Maßnahme bis zum 01.01.2006 abgeschlossen war oder eben erst danach 
beispielsweise im Jahr 2007 oder 2008 oder noch später. Deswegen haben wir uns in der 
Koalition, weil wir nicht dogmatisch rangehen, sondern lösungsorientiert, verständigt, dass 
wir uns damit beschäftigen, eine Lösung für die Gegenwart und die Zukunft zu schaffen, 
von der alle etwas haben und nicht nur ein Teil. Deswegen haben wir jetzt eine Regelung 
gefunden, dass Kommunen sofort, wenn das Gesetz in Kraft tritt – das könnte im Mai 
sein –, die Beiträge absenken können auf bis zu 10 Prozent bei Hauptverkehrsstraßen, 
15 Prozent bei Haupterschließungsstraßen, bei Anliegerstraßen bis auf 20 Prozent. Jetzt 
können es 75 Prozent sein. Das heißt, eine deutliche Entlastungsoption ist möglich. 

(Unruhe CDU)

Wir erweitern den Kreis der Gemeinden, die das in Anspruch nehmen können, indem wir 
nämlich regeln, dass alle leistungsfähigen Gemeinden die Option nutzen können. Wir 
begrenzen den Erhalt der Bedarfszuweisungen auf drei Jahre und nicht auf den gesamten 
Zeitraum. Das heißt, jetzt können 90 Prozent der Gemeinden diese Option ziehen – 
90 Prozent, sofort. Sie ist auch auf Maßnahmen anwendbar, wo die Beitragspflicht noch 
nicht entstanden ist. Ab 01.01.2019 gibt es die neuen Gemeinden flächendeckend, dann 



können diese neuen Gemeinden vollständig auf die Beiträge verzichten.

(Unruhe CDU)

Das auch nur unter der Maßgabe, dass sie einen geordneten Haushalt haben und in den 
letzten Jahren keine Bedarfszuweisungen gezahlt wurden. Das heißt, alle anderen 
Kriterien, die sich als untauglich erwiesen haben, wie eine Verschuldungsgrenze und 
dergleichen, sind alle raus. Insofern profitieren davon viel mehr Gemeinden und viel mehr 
Beitragspflichtige, und zwar dauerhaft. Wir lösen damit ein Problem dauerhaft und ab 2019
gilt in Thüringen die sächsische Regelung. Die Bürgerinitiativen haben immer gesagt, 
wenn die sächsische Regelung kommt, ist das vernünftig, weil dann auch vor Ort 
debattiert also konkret entschieden werden kann. Diese Option öffnen wir. Es ist ein 
weiterer Schritt hin zu mehr Beitragsgerechtigkeit und führt nicht dazu, dass wieder 
einseitig der Landeshaushalt belastet wird. Wie gesagt, Wasser und Abwasser zum 
Schluss bei 1,5 Milliarden, das ist nur ein Programm für Banken, denn das meiste daran 
sind die Zinsen. Für einen Zeitraum von über 50 Jahren sind wir dort in der 
Zinsverpflichtung. Da ist diese Regelung jetzt beispielhafter und verbesserungswürdig. 

Dass wir uns deshalb nicht näher mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf beschäftigen, 
ist nahe liegend, zumal diese Punkte bereits im Innenausschuss in der Anhörung 
ausgiebig thematisiert und geprüft wurden und uns alle Experten abgeraten haben, die 
Stichtagsregelung einzuführen – egal wo der Stichtag liegt. Auch für eine 
Stichtagsregelung vier Jahre rückwirkend gelten die von mir beschriebenen 
verfassungsrechtlichen Bedenken. Auch die von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen, die 
Stundung von Beiträgen betreffend, erübrigt sich, weil die jetzige Regelung tatsächlich 
eine Wirkung entfaltet, die gut ist und tatsächlich auch dazu geführt hat, dass den 
Beitragspflichtigen soziale Ängste genommen wurden, weil diese Stundung schon ab 
1.000 Euro Beitragsbelastung gewährt wird und das im Regelfall sogar zinslos, insofern 
bedarf es dessen nicht. Bei der Informationspflicht ist inzwischen Ordnung, § 13 kommt 
zur Wirkung. Die meisten Gemeinden halten sich daran. Das ist auch vernünftig, auch weil
die Bürgerinnen und Bürger es einfordern, auch die Bürgerinitiativen, denen ich an dieser 
Stelle noch einmal ausdrücklich danken möchte, denn ohne das Agieren dieser 
Bürgerinitiativen, wären wir jetzt nicht zu der in der Koalition vereinbarten Lösung 
gekommen. Wie das in einer Koalition üblich ist, mussten sich drei Partner verständigen. 
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der SPD und der Grünen, dass wir uns auf die 
jetzige Lösung verständigt haben, denn sie bietet tatsächlich allen Beteiligten mehr, als wir
eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Dort wollten wir nur die rückwirkende 
Erhebung begrenzen und jetzt schaffen wir eine Lösung für das Heute und die Zukunft. 
Deshalb ist das, wenn wir das Gesetz im Mai beschließen, ein guter Tag für die 
Kommunen und auch für die betroffenen Beitragspflichtigen. Danke.

(Beifall DIE LINKE)


